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mit zu tun gehabt, dass wir keinen Überblick über 
die Veränderungen hätten. In der Vergangenheit hat 
es aber einen Schuldenschnitt in Griechenland ge-
geben. Natürlich werden sich die Märkte ändern. 
Sie ändern sich sogar noch zwischen dem 21. Juni 
und dem 30. Juni dieses Jahres. Selbstverständlich 
wird das Auswirkungen auf eine Nullbewertung der 
Verbundbank haben. Das sind alles Dinge, über die 
wir in langen und auch konfrontativen Verhandlun-
gen Regelwerke gesucht und gefunden haben. 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Herr Minister, 
Ihre Redezeit … 

Dr. Norbert Walter-Borjans, Finanzminister: Ich 
komme zum Ende. – Ich bin davon überzeugt, dass 
wir eine Lösung gefunden haben. Sie wird von allen 
Beteiligten – ausdrücklich erwähne ich dabei den 
Bund – als eine faire und ausgewogene Lösung an-
gesehen, die die Lasten nicht gleich verteilt, die 
aber den ungleich verteilten Lasten auch ungleiche 
Ausstattungen mit Kapital zuordnet, sodass die Ri-
siken und Chancen zusammen abgebildet sind.  

Was wir jetzt brauchen, das ist die gesetzliche 
Grundlage dafür, dass wir den Weg weitergehen 
können, unter anderem auch deshalb, weil es noch 
keinen Haushalt 2012 gibt.  

Deswegen meine Bitte: Versperren Sie nicht den 
Weg in die Richtung, in der wir gemeinsam gehen 
müssen! Das, was Sie angesprochen haben, Ihre 
kritischen Anmerkungen und Ihren Informationsbe-
darf, wird auf diesem Weg überall noch auszutau-
schen sein, so wie wir das in den letzten Wochen in 
Obleutegesprächen und anderen Formen von In-
formationen regelmäßig getan haben. – Herzlichen 
Dank.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Ich weise darauf hin, dass die Lan-
desregierung ihre Redezeit um zwei Minuten über-
schritten hat. Ich sehe aber keine weiteren Wort-
meldungen der Fraktionen mehr. Wir sind damit am 
Schluss der Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Zunächst stimmen 
wir ab über den Änderungsantrag der Fraktion der 
SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 16/84. Wer dem seine Zustimmung 
geben kann, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Wer stimmt dem nicht zu? – Wer enthält sich? – 
Damit ist dieser Änderungsantrag mit den Stimmen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der CDU, der FDP und der Piraten ange-
nommen.  

(Zurufe: Eine Enthaltung!) 

– Entschuldigung, eine Enthaltung. Das wird ver-
merkt. 

Zweitens stimmen wir über den so geänderten Ge-
setzentwurf ab. Der Haushalts- und Finanzaus-
schuss empfiehlt in der Beschlussempfehlung 
Drucksache 16/52, den Gesetzentwurf Drucksache 
16/16 anzunehmen. Wer dem seine Zustimmung 
geben kann, bitte ich um das Handzeichen. – Wer 
stimmt dem nicht zu? – Wer enthält sich? – Damit 
ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stim-
men von CDU, FDP und Piraten bei drei Enthaltun-
gen angenommen worden.  

Wir kommen damit zur Abstimmung über den Ent-
schließungsantrag der Fraktion der CDU Druck-
sache 16/102. Wer dem seine Zustimmung geben 
kann, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer 
kann dem nicht seine Zustimmung geben? – Wer 
enthält sich? – Damit hat der Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU Zustimmung bekommen von 
der Fraktion der CDU und wurde abgelehnt von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei Stimmenthal-
tung der Fraktion der FDP und einzelnen Enthaltun-
gen der Fraktion der Piraten. Aber das Ergebnis ist 
eindeutig: Der Entschließungsantrag ist abgelehnt.  

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, bevor ich zum 
Tagesordnungspunkt 5 komme, möchte ich an die-
ser Stelle noch einen Hinweis geben: 21 Abgeord-
nete der Fraktion der FDP haben dem Sitzungsvor-
stand eine schriftliche gemeinsame Erklärung zur 
Abstimmung über TOP 3 „Bestellung der Ausschüs-
se des Landtags“, Drucksache 16/51 – Neudruck –, 
überreicht. Diese Erklärung wird gemäß § 46 
Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtags Nord-
rhein-Westfalen in das Plenarprotokoll aufge-
nommen. (Siehe Anlage) 

Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 

5 Gesetz über die Genehmigung der Kreisum-
lage und anderer Umlagen (Umlagengeneh-
migungsgesetz – UmlGenehmG) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD,  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/46 – Neudruck 

erste Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile dem Herrn Kol-
legen Hübner von der SPD-Fraktion das Wort.  

Michael Hübner (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Auf der Tagesordnung stehen das Umlagegeneh-
migungsgesetz, in der Nachfolge das NKF-
Weiterentwicklungsgesetz und im späteren Verlauf 
der Tagesordnung das Gesetz zur Stärkung des 
kommunalen Ehrenamtes. Diese drei Gesetze sind 
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ja, wie es fachlich heißt, der Diskontinuität zum Op-
fer gefallen.  

Von daher freue ich mich, dass diejenigen, die das 
in der vergangenen Wahlperiode sehr intensiv bera-
ten haben, nämlich die FDP, heute zum wiederhol-
ten Male erklärt hat, dies gemeinschaftlich tragen zu 
wollen, was ja für die Regierungskoalition spricht, 
dass wir immer eine Koalition der Einladung bleiben 
wollen. Ich verstehe das auch so, dass wir das ent-
sprechend annehmen und mit Ihnen kommunizieren 
wollen.  

Bezüglich des Umlagegenehmigungsgesetzes 
möchte ich kurz die grundsätzliche Überlegung da-
für skizzieren. Es geht darum, dass das im Begleit-
zug des Stärkungspaktgesetzes greift. Sie wissen, 
meine Damen und Herren, dass ab 2014 eine große 
Soziallast, nämlich die Grundsicherung im Alter, 
durch den Bund hoffentlich komplett übernommen 
wird. Das wird den kreisfreien Städten gutgeschrie-
ben. Im kreisangehörigen Bereich haben wir aller-
dings das Problem, dass das Aufgabe der Kreise 
ist. Mit der Umlagegenehmigung wollen wir einen 
Beitrag dazu leisten, dass die kreisangehörigen 
Städte entsprechende Entlastungen aus der SGB-
XII-Grundsicherung erhalten können. 

Wir sollten uns bemühen, alle von mir genannten 
Gesetzentwürfe möglichst in einem sehr zügigen 
Verfahren zu beraten und zu beschließen, da diese 
final gelesen sind. Insbesondere zum NKF-
Weiterentwicklungsgesetz, wozu ich gleich noch re-
den werde, liegt Ihnen ja eine Stellungnahme von 
allen kommunalen Spitzenverbänden vor, dass das 
begrüßt und ausdrücklich gewünscht wird.  

Gleiches gilt für das Umlagegenehmigungsgesetz. 
Ich will aber dazu gleich anmerken, dass es hier 
gewisse Dissonanzen zwischen dem Landkreistag 
und dem Städte- und Gemeindebund gibt. In der 
Vorberatung und der letzten Beratung sind wir aber 
übereingekommen, dass wir dem Städte- und Ge-
meindebund ein bisschen entgegenkommen wollen. 
Vielleicht sollten wir das in der weiteren Beratung 
beim Umlagegenehmigungsgesetz machen. 

Insofern möchte ich meine Ausführungen heute 
nicht zu lange machen. Ich danke für die Aufmerk-
samkeit und wünsche uns bei diesem Gesetzent-
wurf eine zügige Beratung. – Danke schön. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Herr Kollege Mostofizadeh.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Hüb-
ner hat schon auf den Verfahrensstand hingewie-
sen. Ich finde, es sollte auch für diese Legislaturpe-
riode, genauso wie es in der letzten der Fall gewe-

sen ist, durchaus maßstäblich sein, dass wir aufei-
nander zugehen, wo es Gemeinsamkeiten gibt, und 
diese auch gemeinsam ins Parlament einbringen 
und diskutieren. 

Man hätte es auch anders machen können. Wir hät-
ten den Gesetzentwurf verändern können. Aber wir 
haben ausdrücklich bei allen drei Punkten den 
Sachstand, jetzt auch gemeinsam mit der FDP, so 
eingebracht, wie er im März 2012 vorgelegen hat. 

Kurz etwas ergänzend zu dem, was Kollege Hübner 
gesagt hat. Insgesamt, also neben der Entlastung-
wirkung, die es durch die Grundsicherungsentlas-
tung gibt, kommt den Umlageverbänden, was die 
Haushaltskonsolidierung anbetrifft, eine besondere 
Verantwortung zu. Wir werden hier sicherlich nicht 
das letzte Mal über diese Thematik und diesen Wi-
derstreit, den es geben wird, diskutieren. Dazu gibt 
es kommunale Selbstverwaltung, dazu gibt es den 
Widerstreit, der vor Ort auszutragen ist. 

Aber ich glaube schon, dass jetzt mit dem Umlage-
genehmigungsgesetz in mehrerlei Hinsicht ein 
Kompromiss gefunden wird, der sicherstellt, dass 
diejenigen, die besondere Beiträge zur Haushalts-
konsolidierung leisten müssen, jetzt bessere Spiel-
regeln haben und auch einen höheren Grad an 
Rücksichtnahme erfahren, insbesondere in den Be-
reichen, wo es dem Kreis oder einzelnen Städten im 
Kreis besser geht als einzelnen Gemeinden in Krei-
sen. Das Gleiche gilt genauso in Landschaftsver-
bänden oder in anderen Zusammenhängen. 

Insofern bin ich froh, dass wir hier einen Schritt wei-
tergekommen sind. Es ist natürlich ein Kompromiss 
auf der Strecke, und man wird möglicherweise ir-
gendwann wieder darüber reden müssen. Aber die 
Spielregeln sind verbessert worden. Das passt in 
das Gesamtkonstrukt, das wir uns vorgenommen 
haben, a) von Landesseite her den Kommunen 
mehr Geld zur Verfügung zu stellen, b) gleichzeitig 
den Kurs der Haushaltskonsolidierung vor Ort sehr 
klar einzufordern, jedoch c) mit fairen Regeln. Da 
haben wir bei § 76 angefangen und verschiedene 
Punkte angesprochen und wollen es hier fortsetzen. 

Ich freue mich auf konstruktive und faire Beratungen 
in den Ausschüssen. – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege. – Für die Fraktion der FDP spricht 
Herr Kollege Abruszat. 

Kai Abruszat (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist ein gutes 
Zeichen, dass sich der Landtag zu Beginn dieser 
Legislaturperiode heute bei seiner parlamentari-
schen Gesetzesarbeit schwerpunktmäßig mit kom-
munalen Fragen befasst. Das zeigt, dass die Situa-
tion der Kommunen und der Kommunalfinanzen in 
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Nordrhein-Westfalen insgesamt auch weiter eine 
zentrale Aufgabe dieses Hauses ist. 

Hinter diesem vorliegenden Gesetzentwurf mit dem 
etwas sperrigen Titel „Umlagegenehmigungsgesetz“ 
steckt der gleichlautende Entwurf aus der letzten 
Legislaturperiode. Die Kollegen Hübner und Mosto-
fizadeh haben es gesagt. 

Es ist konsequent, das parlamentarische Verfahren 
so wieder neu zu beginnen. Gerade weil wir Ende 
der letzten Legislaturperiode – ich darf an dieser 
Stelle insbesondere an unseren ehemaligen ge-
meinsamen Kollegen Horst Engel erinnern – der 
Auffassung waren, dass dieses Gesetz richtig ist, ist 
es auch ungeachtet geänderter Mehrheitsverhält-
nisse in diesem Hause richtig, es wieder einzubrin-
gen. 

Meine Damen und Herren, was wollen wir mit dem 
Gesetz erreichen? – Wir wollen durch den jetzt ein-
gebrachten Entwurf die vertikalen Finanzbeziehun-
gen auf der kommunalen Ebene flexibler gestalten. 
Das ist auch als Ergänzung zu dem gemeinsamen 
Stärkungspaktgesetz notwendig. Denn wir müssen 
sicherstellen, dass das, was im Bund an Entlastun-
gen verabredet und verabschiedet wird, auch unten 
auf der lokalen Ebene ankommt. Das muss vor Ort 
spürbar sein. Es kann nicht sein, dass solche wich-
tigen Entlastungseffekte in den Haushalten der um-
lagefinanzierten Verbände verbleiben. Um es auf 
den Punkt zu bringen: Entlastungen bei den Sozial-
ausgaben bringen keinem städtischen Haushalt et-
was, wenn die Kreise oder umlagefinanzierte Ver-
bände das Geld nicht durchreichen. 

(Beifall von der FDP) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese 
Forderung ist nichts anderes als eine gelebte ge-
genseitige Rücksichtnahme bei der Verteilung von 
Kosten und Lasten in der kommunalen Familie. Ge-
nau deshalb sieht dieser Gesetzentwurf – übrigens 
auf unsere Initiative hin – vor, dass die kreisangehö-
rigen Gemeinden in den Prozess der Umlagege-
nehmigung dann auch stärker eingebunden werden. 

Ich darf daran erinnern, dass wir mit dieser Regelung 
den Kommunen vor Ort ein Recht zur Stellungnahme 
bei der Aufsichtsbehörde geben, bevor eine Umlage-
erhöhung genehmigt wird. Dieses wird – dessen bin 
ich sicher – helfen, den schwieriger gewordenen Dia-
log zwischen den Kommunen im kreisangehörigen 
Raum und den Kreisen zu verbessern. Schwieriger 
geworden ist er deshalb, weil die finanzielle Situation 
vor Ort so ist, wie sie ist. 

Meine Damen und Herren, dass eine Pflicht zur 
Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten für 
Umlageverbände eingeführt wird, dass eine Geset-
zeslücke geschlossen wird, die es den Umlagever-
bänden bislang verwehrte, verlorenes Eigenkapital 
wiederherzustellen, ergibt sich aus dem Text des 
Entwurfs. Ich glaube, auch das ist deutlich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, viele von 
uns haben kommunale Erfahrungen, bevor sie in 
den Landtag gekommen sind, oder haben auch 
noch kommunale Mandate. Man weiß: Nichts ist in 
der kommunalen Finanzbeziehung so streitig wie 
eine Debatte um Kreisumlagen oder Landschafts-
verbandsumlagen. Oftmals erschöpft sich vor Ort in 
den Debatten um die Haushalte jegliche Argumen-
tation lediglich in der Fragestellung, um wie viele 
Prozentpunkte eine Umlage – meistens – steigen 
soll. Das ist für alle in der kommunalen Familie sehr 
ermüdend, denn hier werden Rituale gepflegt – das 
ist uns hier im Landtag ja völlig fremd, meine Da-
men und Herren –, und dadurch geraten andere 
Themenbereiche völlig aus dem Blickfeld.  

Deswegen soll dieser Gesetzentwurf sicherstellen, 
dass eine Umlagebemessung in Zukunft noch bes-
ser rechtskonform ist, dass eine Umlagebemessung 
unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnah-
me erfolgt und dass eine Umlagebemessung auch 
vorhandene Konsolidierungspotenziale bei den Um-
lageverbänden stärker in den Blick nimmt. Das ist 
die Stoßrichtung dieses Gesetzes. 

Deshalb haben wir diesen Gesetzentwurf damals 
mit erarbeitet und mit eingebracht. Deshalb werben 
wir um Zustimmung. Ich freue mich auf die weiteren 
Beratungen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP, der SPD und den 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege Abruszat. – Für die CDU-Fraktion 
spricht Herr Kollege Biesenbach.  

Peter Biesenbach (CDU): Herr Präsident! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Ich sehe zum ersten Mal, 
dass der Innenminister die Stirn kraust. Herr Jäger, 
es stimmt, am heutigen Tag gab es für Sie nur An-
lass, sich zu freuen. Sie wissen aber, dass wir bei 
dem Gesetzentwurf, über den wir jetzt reden, keinen 
Anlass sehen, sich wirklich zu freuen.  

Ich musste gestern lachen, als der Kollege Rasche 
sagte – er ist gerade nicht da –, man solle schnell 
die kommunalen Gesetzentwürfe mit FDP-Einfluss 
behandeln. Ich glaube, der FDP-Einfluss war hier 
entweder nicht allzu groß oder nicht besonders 
glücklich. Wir nehmen nämlich etwas auf – das ha-
ben wir gerade schon gehört –, was wir in der letz-
ten Legislaturperiode schon einmal hier besprochen 
haben. Dazu hat es seinerzeit auch keinen Beifall 
von uns gegeben.  

Sie machen konsequent ein Umlagegesetz nach 
dem Motto: Wir wollen den Bezirksregierungen die 
Möglichkeit geben, ein wenig einzugreifen, und zwar 
als vernünftige Ergänzung zum Stärkungspakt. Die 
Lösung wäre vernünftig, wäre der Stärkungspakt 
vernünftig. Sie wissen doch, Herr Hübner, was 
Ihnen Ihre eigenen Bürgermeister dazu gesagt ha-
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ben. Sie haben etwas angeboten und lassen sich 
groß feiern für etwas, was im Grunde niemand ha-
ben will. 

(Zurufe von Hans-Willi Körfges [SPD] und 
Michael Hübner [SPD])  

Aber Sie treiben damit einen Keil in die kommunale 
Familie. 

(Beifall von der CDU) 

Das haben wir ausführlich besprochen, und darüber 
werden wir weiter ausführlich reden. Sie haben 
denselben Keil mit dem Gemeindefinanzierungsge-
setz hineingetrieben. Sie bringen auch hier nicht 
einmal Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung. Sie erwe-
cken in Kommunen, die selbst in Notlagen sind, den 
Eindruck, als ob sie aufgrund des Umlagegenehmi-
gungsgesetzes über die Bezirksregierungen Ein-
fluss nehmen könnten auf die Kreisumlage. Sie 
könnten ja Einfluss nehmen – nur, welche Bezirks-
regierung wird irgendeine Umlageänderung vor-
nehmen? Ich prognostiziere das deshalb mit einer 
relativen Sicherheit, weil das auch in den letzten 
Jahren nicht geschehen ist, obwohl auch in dieser 
Zeit die Bezirksregierungen die Chance gehabt hät-
ten, einzugreifen.  

Sie suggerieren bei kreisangehörigen Kommunen 
die Hoffnung, als ob es noch Einsparpotential bei 
den Kreisen gäbe. Sehen Sie die wirklich? Aus 
meinem eigenen Kreis kann ich sagen, dass wir 
dort bei 0,8 % liegen. Bei dieser Situation kommt 
nicht einmal mehr ein Bürgermeister auf die Idee zu 
sagen: Das könnten wir einsparen. – Das akzeptiert 
der.  

Betrachten wir einmal insbesondere die Kreise, die 
viele Stärkungspaktgemeinden haben. Glauben Sie, 
dass diese Kreise nicht kommunalfreundlich sind 
und sagen, sie gäben noch mehr Geld aus, wäh-
rend die anderen bluten?  

Sie haben in diesem Gesetzentwurf noch einen 
konstruktiven Fehler, der in dem Vorschlag gar nicht 
angesprochen ist, und der betrifft die Sonderumla-
ge. Sie sagen: Dann, wenn sich das Vermögen des 
Kreises aufzehrt, soll er die Chance erhalten, sich 
bei den Kommunen mit einer Sonderumlage wieder 
Eigenmittel zu holen. Das muss man sich vor allem 
in den Kreisen einmal vorstellen – ich nehme als 
Beispiel die Kreise Unna und Recklinghausen –, die 
besonders arme Kommunen haben. Dort gibt es 
auch besonders viele Stärkungspaktkommunen. 
Denen zwingen Sie ein Sparpaket auf, von dem die 
Gemeinden sagen, dass sie das gar nicht schultern 
können. Zusätzlich wollen Sie aber die Kreise in die 
Lage versetzen, eine Sonderumlage zu erheben, 
um von den Stärkungspaktgemeinden wieder etwas 
abzuholen. Das ist das besonders Schöne: Die sol-
len sparen, wozu sie sagen müssen, dass sie das 
gar nicht können, erhalten ein wenig Landesmittel – 
ein paar Almosen –, und die holt sich der Kreis mit 

der Sonderumlage wieder. Und das feiern Sie hier 
als kommunalfreundlich oder als Rettungspaket?  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, über die Kommu-
nalfinanzen werden wir hier in den nächsten Mona-
ten und Jahren sicher ausführlich debattieren. Las-
sen Sie uns das Gesetz ganz niedrig hängen. Es 
passt in Ihre Konstruktion. Nur das, was Sie anbie-
ten, passt nicht. Es hilft weder den Kommunen noch 
dem Land. Es spaltet nur die kommunale Familie. 
Erwarten Sie bitte nicht, dass wir dem zustimmen. 
Das werden wir mit Sicherheit nicht tun.  

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege Biesenbach. – Für die Piraten spricht 
Herr Dr. Paul. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Sehr geehrter Herr 
Vizepräsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Herr Kollege, 
ich darf eben Folgendes sagen: Es geht nicht um 
mich. Der jeweilige Präsident ist amtierender Präsi-
dent, egal ob er Vizepräsident ist oder Präsident. 
Ich möchte darauf in aller Freundlichkeit hinweisen. 
Es geht nicht um mich, sondern auch um die ande-
ren Vizepräsidenten, die demnächst einmal die Sit-
zungsleitung übernehmen.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Entschuldigen Sie: 
Sehr geehrter Herr Präsident! 

Die Kreisordnung, die Landschaftsverbandsordnung 
und das Gesetz über den Regionalverband Ruhr 
sollen geändert werden. Die beantragten Änderun-
gen beziehen sich im Wesentlichen auf die folgen-
den Punkte: 

Erstens. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist 
nun nicht mehr nur bei Erhöhungen, sondern bei 
jeder Festsetzung der Umlagen erforderlich. 

Zweitens. Die Umlageverbände haben Haushaltssi-
cherungskonzepte aufzustellen. Allerdings bestand 
diese Pflicht in der Sache bereits. 

Drittens. Die Umlageverbände können eine Son-
derumlage erheben, sofern im Jahresabschluss ei-
ne Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. 
Die Sonderumlage ist zu erheben, sofern eine 
Überschuldung eingetreten ist, also nach der Bilanz 
das Eigenkapital angeknabbert wurde. Die Erhe-
bung der Sonderumlage bedarf ebenfalls der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde.  

Und – last but not least – viertens: Die Jugend-
amtsumlage wird in eine eigenständige Umlage 
umgewandelt. 
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Der Hintergrund ist, dass die Umlageverbände auf-
grund des Rücksichtnahmegebots – je nachdem – 
die Kreisumlage, die Landschaftsverbandsumlage 
oder die Umlage des Regionalverbandes Ruhr zu 
niedrig angesetzt haben und daher ein Eigenkapi-
talverzehr eingetreten ist. 

Auf den ersten Blick scheint das alles sehr vernünf-
tig. Die Umlageverbände nehmen Rücksicht auf ihre 
Mitglieder. Nicht geplante Defizite sollen durch eine 
Sonderumlage behoben werden dürfen. Und die 
Aufsichtsbehörden sind qua Genehmigungsverfah-
ren, an der Umlagefestsetzung beteiligt. Also alles 
in Ordnung?  

Die Frage stellt sich aber, ob durch ein solches Ge-
setz die strukturellen finanziellen Probleme der Um-
lageverbände tatsächlich gelöst oder vielmehr nur 
Symptome behandelt werden. Man könnte auf der 
anderen Seite lax einmal sagen: Unter Aufsicht darf 
der eine nackte Mann dem anderen nackten Mann 
in die Tasche greifen. 

Ich möchte, verehrter Herr Präsident, aus dem Gut-
achten von Junkernheinrich und Micosatt zum alten 
Gesetzentwurf Drucksache 15/3535, der Stellung-
nahme vom 20.01. dieses Jahres, zitieren: 

„Bei Anwendung des Rücksichtnahmegebo-
tes … wird das fiskalische Problem nur zeitlich 
verschoben, indem es breiter verteilt wird: Die 
Defizite der Gemeinden steigen nicht so schnell 
und folglich verlangsamt sich für sie die Aufzeh-
rung des Eigenkapitals. Die mögliche Über-
schuldung tritt für sie später ein.“  

Weiter heißt es:  

„Ohne Lösung des grundsätzlichen Finanzie-
rungsproblems schlägt die nachträgliche Erhe-
bung einer Ausgleichsumlage bzw. die Verpflich-
tung zur Erhebung einer Sanierungsumlage“ 

– im neuen Entwurf „Sonderumlage“ genannt –  

„der strukturelle Finanzbedarf des Umlagever-
bandes umso härter auf die Mitgliedsgemeinden 
durch.“  

Das grundsätzliche Problem wird auch vom Städte-
tag und vom Städte- und Gemeindebund NRW in 
ihrer Stellungnahme vom 17.01. gesehen. Und der 
Landkreistag hebt natürlicherweise die mangelnde 
finanzielle Ausstattung der Kreise hervor.  

Generell ist in den letzten Jahren zu beobachten, 
dass die Umlagesätze aller Verbände politisch im-
mer heftiger diskutiert werden und die Atmosphäre 
zwischen den Gebietskörperschaften dadurch ext-
rem belastet ist, in Einzelfällen sogar bis hin zu Ver-
giftungen. 

Ich will Ihnen ein konkretes Beispiel aus meiner Zeit 
als wissenschaftlicher Referent beim Landschafts-
verband Rheinland geben: Ein Lehrer an einem 
Gymnasium will für seinen Schulunterricht eine 
Dienstleistung seines Kreises abrufen und fällt aus 

allen Wolken, als er von der zuständigen Behörde 
des Kreises erfahren muss, dass die Gemeinde 
seines Schulstandortes sich zusammen mit drei 
weiteren Gemeinden aus der Finanzierung der ge-
meinsamen Dienstleistung des Kreises ausgeklinkt 
hat und ihm daher die Inanspruchnahme dieses 
Dienstes nicht gewährt werden kann.  

Meine Damen und Herren, so etwas nennt man für 
gewöhnlich Verfall. Ein Mineraloge würde etwas 
schicker sagen: Erosion. Die Leidtragenden in dem 
Fall sind die Schülerinnen und Schüler, und wir be-
finden uns mitten in der Bildungspolitik. Das kann 
natürlich niemandem gefallen. Das alles als Konse-
quenz einer – hm – Kreislaufwirtschaft, in dem Fall 
einer Schuldenkreislaufwirtschaft.  

Da generell viel von Schulden die Rede ist: Wie 
sieht es mit Informationsschulden aus? Bürgerinnen 
und Bürger, im konkreten Fall der Lehrer, haben 
überhaupt keine Möglichkeit, sich dazu zu verhal-
ten. Im alten Griechenland wurden diejenigen, die 
sich nicht politisch engagiert haben, Idioten ge-
nannt. Mit den Idioten ist das aber so eine Sache. 
Dazu braucht es immer zwei: einen, der einen dazu 
macht, und der andere, der sich dazu machen lässt.  

Schärfung der Transparenz im kommunalen Be-
reich heißt, dass Land und Kommunen einer Infor-
mationspflicht, einer Bringschuld, nachkommen. 
Das wäre in dem Fall angezeigt. Das beträfe auch 
die wichtigen Umlagen. Die Umlagen gehören zu-
sammen mit den gegenstehenden Dienstleistungen 
laut und vernehmlich an die Rathaustüren genagelt, 
damit die Bürgerinnen und Bürger sich dazu verhal-
ten können.  

Zum Schluss ein versöhnliches Wort aus meiner 
Zeit beim Landschaftsverband. In dieser Zeit hat der 
zurückgetretene Minister Harry Voigtsberger in sei-
ner Rolle als LVR-Direktor veranlasst, dass auf allen 
Dienstleistungen, in denen „Landschaftsverband“ 
drinsteckt, auch laut und deutlich „Landschaftsver-
band“ draufsteht.  

Meine Damen und Herren, das ist ein Schritt in die 
richtige Richtung, denen informationspolitisch weite-
re folgen müssen. – Ich danke für Ihre geschätzte 
Aufmerksamkeit.  

(Beifall von den PIRATEN und Ilka von Boe-
selager [CDU]) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Paul. – Für die Landesregierung 
spricht Herr Minister Jäger.  

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Landesregierung begrüßt diesen Ge-
setzentwurf der Fraktionen dieses Landtags aus-
drücklich. Denn dieser Gesetzentwurf gibt den 
Diskussionsstand wieder, den wir gemeinsam er-
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arbeitet haben, auch durch die Hilfestellung der 
Landesregierung in der letzten Legislaturperiode 
unter Anhörung der kommunalen Spitzenverbän-
de, unter Anregung vieler einzelner Kommunen.  

Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, diesen 
Gesetzentwurf, so wie er diskutiert, angehört und 
kommentiert wurde, von den betroffenen Kommu-
nen, von den betroffenen Umlageverbänden jetzt 
wieder auf den Weg zu bringen zu einer parlamen-
tarischen Beratung.  

Wir würden, wenn wir diesen Gesetzentwurf so be-
schließen, einen Rechtszustand aus dem Jahre 
1994 wiederherstellen. Bis 1994 mussten Umlagen 
der Umlageverbände in der Tat ebenfalls durch die 
seinerzeitige Kommunalaufsicht genehmigt werden. 
Dass dieses Rechtsinstrument wieder eingeführt 
wird, ist Not – Not vor allem aufgrund knapper wer-
dender Finanzmittel in der kommunalen Familie und 
der Frage von Verteilungsgerechtigkeit innerhalb 
der kommunalen Familie. Deshalb ist es gut, dass 
zukünftig die Kommunalaufsichten genauer hinse-
hen werden, ob diese Art der Gerechtigkeit auch 
tatsächlich eingehalten wird.  

Es gibt übrigens noch einen weiteren konkreten An-
lass. Das ist die Tatsache, dass der Bund ab dem 
Jahr 2014 die Kosten der Grundsicherung anstelle 
der Kommunen übernehmen wird. Wir wollen als 
Landesregierung, so habe ich auch die Diskussion 
im Ausschuss verstanden, dafür sorgen, dass diese 
Entlastungen durch den Bund tatsächlich auch den 
kreisangehörigen Gemeinden zugutekommen. 

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und Kai 
Abruszat [FDP]) 

Deshalb, meine Damen und Herren, muss auf Dau-
er gewährleistet bleiben, dass bei Umlageverbän-
den in Bezug auf ihre Umlagehöhe diejenigen, die 
diese Umlage zu zahlen haben, dieselben Konsoli-
dierungsanstrengungen unternehmen müssen wie 
diejenigen, die die Umlage festlegen.  

(Beifall von der SPD und Josef Hovenjürgen 
[CDU]) 

Der wesentliche Inhalt dieses Gesetzentwurfes ist 
es, dass insbesondere diejenigen, die die Umlage 
aufzubringen haben, zukünftig um Stellungnahme 
gebeten werden. Die Stellungnahme ändert noch 
nichts an der Höhe einer zurzeit notwendigen Um-
lage. Sie ist aber ein Instrument, das insbesondere 
mit den zuvor beginnenden Konsultationen zwi-
schen den Landräten auf der einen und den Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern auf der ande-
ren Seite einen Baustein darstellt, um eine gerechte 
Verteilung knapper Finanzmittel innerhalb der 
kommunalen Familie besser zu gewährleisten.  

Dieses neue Gesetz, wenn es denn Rechtskraft er-
langt, wird den Kommunalaufsichten eine andere 
Bedeutung, eine andere Stellung zuweisen, die üb-
rigens nicht einfacher wird. Denn natürlich muss die 

Kommunalaufsicht erwägen und abwägen, ob beim 
Zustandekommen der Umlagehöhe das Rücksicht-
nahmegebot des Kreises gewahrt wurde.  

Um auch dies deutlich zu sagen: Ein solches Rück-
sichtnahmegebot kann keine Einbahnstraße sein. 
Diese Rücksichtnahme muss der Kreis gegenüber 
den Gemeinden gewähren, aber andererseits kann 
die Erwartungshaltung der Gemeinden nicht sein, 
dass eine Rücksichtnahme gegenüber dem Kreis 
und seiner zu erhebenden Umlage zukünftig keine 
Rolle spielen soll. Im Gegenteil muss die Rücksicht-
nahme gegenüber den Kommunen da Grenzen fin-
den, wo die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von 
Umlageverbänden, beispielsweise in Kreisen, er-
schöpft ist.  

Ich meine, wir haben in der letzten Legislaturperiode 
hierzu eine gute Diskussion über Fraktionen hinweg 
geführt. Wir haben gute Diskussionen und Anre-
gungen dazu im Ausschuss erörtert und Stellung-
nahmen der kommunalen Spitzenverbände erhal-
ten. Wir sind meiner Meinung nach gut beraten, mit 
diesem Rüstzeug zu einer zügigen Entscheidung zu 
kommen. Die kommunale Familie wartet darauf. – 
Herzlichen Dank.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – 
Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Mir liegen keine weiteren Wortmel-
dungen mehr vor. Wir sind damit am Schluss der 
Beratung.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksa-
che 16/46 – Neudruck – an den Ausschuss für 
Kommunalpolitik. Wer dem seine Zustimmung ge-
ben kann, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer 
kann dem nicht zustimmen? – Wer enthält sich? – 
Damit ist die Überweisung erfolgt bei einer Gegen-
stimme. 

(Zuruf: Zwei!) 

– Bei zwei Gegenstimmen! Vielen Dank. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 

6 Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Neuen Kommunalen Finanzmanagements für 
Gemeinden und Gemeindeverbände im Land 
Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwick-
lungsgesetz – NKFWG) 
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